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1. Der JVE-Raum ist im Allgemeinen nur für die 
2. Der Zutritt  ist Personen unter 14 
3. Es gilt das Gesetz „Jugendschutz in der

gem. § 4:    Die Jugendlichen 
23
verlassen

gem. § 9: Branntwein
nicht
nicht unter
grundsätzlich 

gem. § 10: Für Jugendliche 
Ra

4. Der JVE übernimmt keine Haftung
Beschädigungen der Einrichtung haft
Privateigentum  ist jeder selbst verantwortlich.

5. Im Flur dürfen keine Stühle aufgestellt werden und 
gestattet! 

6. Getränke  dürfen nicht mit 
7. Der Jugendraum, der Eingangsbereich

halten. 
8. Das Hausrecht obliegt dem 
9. Den Anordnungen der Vorstandsmitglieder ist Folge z u 
10. Bei Verstößen gegen die Hausordnung kann der Jugendraum 

werden! 
 

Besonderheiten bei Veranstaltungen
 

11. Feiern und Veranstaltungen
stattfinden! Zur Unterhaltung des Jugendraumes 
Gebühren erhoben werden!

12. Bei Schlüsselübergabe
ordnungsgemäßer Übergabe und Prüfung des Raumes durch den Vorstand
Kaution zurückgezahlt. Bei Beschädigungen oder mangelnder
bzw. der sanitären Anlagen behält sich der Vorstand vor, 

13. Bei Veranstaltungen sind die 
unterrichten! 

14. Ab 22.00 Uhr ist die Lautstärke so zu reduzieren, dass die Mieter
d.h. im Allgemeinen auf Zimmerlautstärke

15. Es kann während der Veranstaltung eine Kontrolle durch den Vorstand durchgeführt 
werden. 
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Der Vorstand 

Raum ist im Allgemeinen nur für die Elkenrother Jugend  bestimmt.
unter 14 Jahren nicht gestattet! 

„Jugendschutz in der Öffentlichkeit“, insbesondere:
Die Jugendlichen unter 16 Jahren haben den JVE
23.00 Uhr und Jugendliche unter 18 Jahren um 
verlassen .  Ausnahme: Veranstaltungen (§5)
Branntwein, branntweinhaltige Getränke oder Lebensmittel, die 
nicht nur in geringfügiger Menge Branntwein enthalten, dürfen 
nicht unter 18 Jahren konsumiert werden! Unter 16
grundsätzlich Alkoholverbot!  
Für Jugendliche unter 18 Jahren gilt grundsätzlich 
Rauchverbot!  

keine Haftung  für den Aufenthalt im Jugendraum
der Einrichtung haftet der Verursacher des Schadens. 

ist jeder selbst verantwortlich. 
Im Flur dürfen keine Stühle aufgestellt werden und dort ist nur ein leiser Aufentha

mit nach draußen genommen werden! 
, der Eingangsbereich und die sanitären Anlagen sind 

Das Hausrecht obliegt dem Vereinsvorstand.  
Den Anordnungen der Vorstandsmitglieder ist Folge z u leisten!  

gegen die Hausordnung kann der Jugendraum sofort geschlossen

Besonderheiten bei Veranstaltungen  

Feiern und Veranstaltungen  dürfen nur mit Genehmigung des 
stattfinden! Zur Unterhaltung des Jugendraumes können vom  Geschäftsführer 
Gebühren erhoben werden! 

Schlüsselübergabe  ist eine Kautionvon 50 Euro zu entrichten. Nach 
ordnungsgemäßer Übergabe und Prüfung des Raumes durch den Vorstand

Bei Beschädigungen oder mangelnder Reinigung des Raumes 
bzw. der sanitären Anlagen behält sich der Vorstand vor, Geld einzubehalten
Bei Veranstaltungen sind die Mieter im St. Elisabeth- Haus vom Veranstalter

ist die Lautstärke so zu reduzieren, dass die Mieter nicht gestört werden, 
Zimmerlautstärke . 

Es kann während der Veranstaltung eine Kontrolle durch den Vorstand durchgeführt 

 

bestimmt. 

insbesondere: 
Jahren haben den JVE-Raum um 

Jahren um 24.00 Uhr zu 
Ausnahme: Veranstaltungen (§5) 

, branntweinhaltige Getränke oder Lebensmittel, die 
nur in geringfügiger Menge Branntwein enthalten, dürfen 

Unter 16 Jahren gilt 

gilt grundsätzlich 

für den Aufenthalt im Jugendraum. Bei 
et der Verursacher des Schadens. Für 

leiser Aufenthalt 

und die sanitären Anlagen sind sauber  zu 

sofort geschlossen 

dürfen nur mit Genehmigung des Geschäftsführers 
können vom  Geschäftsführer 

zu entrichten. Nach 
ordnungsgemäßer Übergabe und Prüfung des Raumes durch den Vorstand wird die 

Reinigung des Raumes 
Geld einzubehalten. 

Haus vom Veranstalter  zu 

nicht gestört werden, 

Es kann während der Veranstaltung eine Kontrolle durch den Vorstand durchgeführt 


